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Nachwahl der/des 3. stellvertretenden Landrätin/Landrates 

 

 

Gremium Sitzungsdatum Beschlussstatus Beratungsstatus 

 

 

Kreistag 30.10.2012 Entscheidung öffentlich 

 

 

Organisationseinheit Büro Landrat, Kreistag, Gleichstellung 

Berichterstattung Landrat  Michael Makiolla 

 

Budget 
  

Produktgruppe 
  

Produkt 
  

   

 

Haushaltsjahr 
 

Ertrag/Einzahlung [€]   

 
 

Aufwand/Auszahlung[€] 
 

 

  
 

Beschlussvorschlag 

Zur 3. stellvertretenden Landrätin / zum 3. stellvertretenden Landrat wird ____________________________ 

gewählt. 
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Sachbericht 

Frau Andrea Hosang hat mit Schreiben vom 18.09.2012 gegenüber dem Landrat erklärt, dass sie ihr Amt als 

stellvertretende Landrätin zum 30. Oktober 2012 niederlege, da sie aufgrund ihrer neuen Tätigkeit als 

Fraktionsvorsitzende die Aufgaben der stellvertretenden Landrätin nicht mehr im angemessenen Umfang 

wahrnehmen könne. 

 

Zu ihrer Nachfolgerin schlägt die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit Schreiben vom 19.09.2012 Frau 

Gabriele Wentzek vor. 

 

Die stellvertretenden Landräte/Landrätinnen werden gemäß § 46 Kreisordnung NRW (KrO) für die Dauer der 

Wahlzeit des Kreistages gewählt. Scheidet ein/e Stellvertreter/in während der Wahlzeit aus, ist gemäß § 46 

Absatz 2 Satz 7 KrO der/die Nachfolger/in für den Rest der Wahlzeit in geheimer Abstimmung nach § 35 

Absatz 2 KrO zu wählen. 

 

 

 

 

Anlagen 

keine 
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